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Bebauungsplan Nr. 17 C II  
„Industriegebiet Süd / Gustav-Wayss-Straße“  
- Satzungsbeschluss 
 
Textliche Festsetzungen 
gem. § 9 BauGB und BauNVO 
 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
 gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 - 10 BauNVO 
 
1.1 In den festgesetzten Industriegebieten (GI) und Gewerbegebieten (GE) sind gem. § 1 Abs. 4 Nr. 2 

BauNVO Betriebe und Anlagen unzulässig, die den in der Planzeichnung ausgewiesenen Ab-
standsklassen der Abstandsliste 2007 zum RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V - 3 - 8804.25.1 - vom 6. Juni 2007 (MBl. NRW. S. 659) 
- entsprechen. 

 
1.2 Ausnahmsweise zulässig sind Betriebe und Anlagen der jeweils nächst niedrigeren Abstandsklas-

se (höheres Abstandserfordernis), wenn die von ihnen ausgehenden Emissionen so begrenzt 
werden, dass sie die von den allgemein zulässigen Anlagen üblicherweise ausgehenden Emissio-
nen nachweislich nicht überschreiten. 

 
1.3 Die gem. § 8 Abs. 3 und § 9 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Wohnungen 

für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, Vergnügungsstätten) sind 
gem. § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 
1.4 In den festgesetzten Industriegebieten (GI) und Gewerbegebieten (GE) ist gem. § 1 Abs. 5 i.V.m. 

§ 1 Abs. 9 BauNVO Einzelhandel mit nahversorgungs- sowie zentrenrelevanten Hauptsortimenten 
unzulässig. Das sind gem. `Emsdettener Liste´  

• Nahrungs- und Genussmittel einschließlich Reformwaren 
• Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel 
• Parfümerieartikel und Körperpflegemittel 
• Pharmazeutische Artikel (Arzneimittel) 
• Zeitungen und Zeitschriften 
• Schnittblumen und –grün 
• Bücher, Schreibwaren 
• Bekleidung, Lederwaren, Schuhe 
• Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Computer, Elektrohaushaltswaren (Kleinge-

räte), Foto 
• Haus- und Heimtextilien (einschl. Kurzwaren und Nähzubehör), 
• Haushaltswaren (Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat), Einrichtungszubehör(ohne Möbel) 
• Optik 
• Uhren, Schmuck 
• Spielwaren, Sportartikel 
• Orthopädische Artikel, Sanitätswaren 
• Bastelbedarf, Bilder, Rahmen 
• Leuchten 
• Akustik 
• Musikinstrumente und Musikalien 
• Jagdartikel und Waffen 
• Antiquitäten, Kunstgegenstände 

 
1.5 In Verbindung mit Handwerksbetrieben oder produzierenden, bearbeitenden oder konfektionie-

renden Gewerbebetrieben können Einzelhandelsnutzungen mit den oben genannten zentren- 
und/oder nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten ausnahmsweise zugelassen werden, die in 
unmittelbarem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit der handwerklichen oder produ-
zierenden gewerblichen Nutzung stehen und diese räumlich wie funktional untergeordnet ist. 
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1.6 In den festgesetzten Industriegebieten (GI) und Gewerbegebieten (GE) sind gem. § 1 Abs. 4 Nr. 2 

BauNVO wassergefährdende Anlagen und Betriebe nicht bzw. nur eingeschränkt zulässig. Die 
Lage der Wasserschutzzonen IIIA und IIIB sind nachrichtlich im Bebauungsplan übernommen. Die 
Nutzungseinschränkungen ergeben sich aus der Wasserschutzgebietsverordnung "Grevener 
Damm". 

 
1.7 In dem festgesetzten Gewerbegebiet GE 1 sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO Nutzungen i.S.v. 

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO (Geschäfts-, Büro und Verwaltungsgebäude) sowie anderweitige Nut-
zungen zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen unzulässig.  

 
2. Maß der baulichen Nutzung 
 gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 und 19 BauNVO 
 
 Begrenzung der Gebäudehöhe 
 gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO 
 

Für alle Gebäude ist die maximale Gebäudehöhe, bzw. bei geneigten Dächern die maximale 
Firsthöhe auf 15,0 m, gemessen von der mittleren Höhenlage der Grundstücksgrenze zur mittle-
ren Achse der geplanten Gustav-Wayss-Straße, begrenzt. 
Oberer Bezugspunkt ist bei Flachdächern die Oberkante der Attika (inkl. Absturzsicherung), bei 
geneigten Dächern die Oberkante des Firstes (obere Dachabschlusskante), jeweils gemessen in 
der Mitte der Fassade. 
Eine Überschreitung der zulässigen Baukörperhöhen für technisch erforderliche, untergeordnete 
Bauteile (z.B. Schornsteine, Masten, technische Aufbauten für Aufzüge, Solaranlagen) kann aus-
nahmsweise gem. § 16 Abs. 6 BauNVO zugelassen werden. Die technische Erforderlichkeit ist im 
Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 

 

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 
 gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO 
 

In den Baugebieten ist eine abweichende Bauweise festgesetzt. Produktions- bzw. betriebsbe-
dingte Überschreitungen der Gebäudelängen von 50 m sind zulässig. Die für eine offene Bebau-
ung erforderlichen Grenzabstände gem. BauO NRW sind einzuhalten. 

 

4. Stellplätze, Garagen sowie Nebenanlagen 
 gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 BauGB i.V.m. §12 und § 14 BauNVO 
 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen i.S.d. § 12 BauNVO sowie Ne-
benanlagen i.S.d. § 14 BauNVO unzulässig. Stellplätze dürfen auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen errichtet werden. 

 

5. Flächen zur Anpflanzung und / oder mit Bindungen  zum Erhalt 
von Bäumen und Sträuchern 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a / b BauGB 
 
Pro angefangene sechs PKW – Stellplätze ist ein standortgeeigneter Laubbaum (1. oder 2. Ord-
nung) in direktem räumlichen Zusammenhang in einer unbefestigten Baumscheibe (mind. 4 m²) zu 
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei Verlust sind Ersatzbäume in gleicher Qualität zu pflanzen. 

 

6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick lung von 
Boden, Natur und Landschaft 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  
 

6.1 Müssen einzelne Gehölze entfernt werden, sind diese Fällungen außerhalb der Brutzeit von An-
fang Oktober bis Ende Februar durchzuführen.  
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6.2 Für die Außenbeleuchtung sind nur Leuchtmittel mit einem maximalen UV-Licht-Anteil von 0,02 % 

zulässig (Hinweis: marktgängige Leuchtmittel sind zurzeit Natriumdampflampen und LED-
Leuchten). Blendwirkungen in angrenzende Gehölzbestände sind auszuschließen.  
 

6.3 Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft ist als Waldsaum zu entwickeln.  

 

7.  Niederschlagswasserbeseitigung 
gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 51a Abs. 2 LWG NRW 
 
Das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser ist entsprechend den Regelungen der 
„Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die städtische Abwas-
seranlage in der Stadt Emsdetten vom 17. Februar 2011 (Entwässerungssatzung)“ in die öffentli-
che Niederschlagswasserkanalisation einzuleiten. Dabei sind die Grundsätze der Behandlungsbe-
dürftigkeit von Niederschlagswasser entsprechend den „Anforderungen an die Niederschlagsent-
wässerung im Trennverfahren“ (RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz - IV-9 031 001 2104 – vom 26.5.2004) zu beachten.  

 

8. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastend e Flächen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 
 
Die in der Planzeichnung mit einem Leitungsrecht für die Stadt Emsdetten und die Stadtwerke 
Emsdetten GmbH festgesetzten Flächen im südlichen Plangebiet sind jederzeit zugänglich und 
begehbar zu halten. Daher ist dort eine intensive Begrünung durch wurzelbildende Gewächse un-
tersagt. Dabei ist das DVGW-Arbeitsblatt GW 125 „Anpflanzungen im Bereich unterirdischer Ver-
sorgungsanlagen“ zu beachten. 

 

9. Zuordnung der Flächen oder Maßnahmen zur Eingrif fskompensa-
tion in Natur und Landschaft 
(gem. § 9 Abs. 1a BauGB)  
 
Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
wird als Ausgleichsfläche dem Eingriff zugeordnet.  
 
Das verbleibende Kompensationsdefizit von 51.653 Werteinheiten wird dem Ökokonto des Kom-
pensationskatasters der Stadt Emsdetten zugeordnet. 
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Örtliche Bauvorschriften 
gem. § 86 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB 

 
1. Werbeanlagen 
1.1 Plakatanschlagtafeln (Eurotafeln) und Werbeanlagen mit Fremdwerbung sind unzulässig. 
 
1.2 Werbeanlagen an der Stätte der Leistung sind an Gebäuden oberhalb der Attika bzw. Traufe un-

zulässig.  
 
1.3 Freistehende Werbeanlagen an der Stätte der Leistung (z.B. Hinweistafeln, Pylone) sind auf eine 

maximale Höhe von 9,00 m (Oberkante Werbeanlage) begrenzt. Unterer Bezugspunkt zur Bemes-
sung der maximalen Höhe ist die Höhenlage der mittleren Achse der geplanten Gustav-Wayss-
Straße. 
 

2. Fassaden 
Außenfassaden von Hallenbauten sind mind. alle 30 m vertikal zu gliedern, z.B. durch Versatze, 
Glasbänder, Farb- oder Materialwechsel. 
 

3. Einfriedungen 
Zu öffentlichen Verkehrsflächen in liegende Einfriedungen sind mit einheimischen Gehölzen zu 
begrünen. 
 
Lagerflächen und Standplätze für Abfallgefäße, die außerhalb geschlossener Gebäude errichtet 
werden sind gegenüber Einblicken vom öffentlichen Raum zu schützen. 
 
Eine Hecke hat mit ihren Stämmen einen Abstand von mindestens 0,50 m von einer öffentlichen 
Verkehrsfläche einzuhalten. 

 
Hinweise 
 

1. Wasserschutzgebiet 
 Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Wasserschutzzonen III A und III B der Wasser-

schutzgebietsverordnung „Grevener Damm” der Stadtwerke Emsdetten GmbH vom 
04.05.1998, zuletzt geändert am 19.10.2006. Die Vorgaben der Wasserschutzgebietsver-
ordnung sind bei der Nutzung der Grundstücke zu beachten. 

 
2. Wasserfläche 
 Die Fläche für die Wasserwirtschaft ist entsprechend den Vorgaben der "Blauen Richtlinie" 

naturnah zu gestalten. 
 
3. Bodendenkmäler 
 Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mau-

erwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Boden-
beschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckungen sind der Stadt und dem Landschafts-
verband Westfalen-Lippe, Westfälisches Museum für Archäologie/Amt für Bodendenkmal-
pflege, Münster (Tel.: 0251/2105-252) unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSchG). 

 
4. Kampfmittel 
 Im Plangebiet besteht in einem kleineren Teilbereich neben der Trasse der Gustav-Wayss-

Straße ein Kampfmittelverdacht. Abschließende Untersuchungen werden zeitnah, noch vor 
Beginn der Straßenbauarbeiten erfolgen. Vor dem Beginn von Baumaßnahmen muss die 
Kampfmitteluntersuchung abgeschlossen sein. 

 
 Weist darüber hinaus bei Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf eine außerge-

wöhnliche Verfärbung hin oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbei-
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ten sofort einzustellen und der Kampfmittelbeseitigungsdienst sowie die untere Boden-
schutzbehörde durch die Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen. 

 
5. Bodenkontaminationen  
 Falls im Zuge der Bauarbeiten Hinweise auf Bodenverunreinigungen (ungewöhnliche Fär-

bung und/oder Geruchsemissionen, z.B. Mineralöle, Teer o.ä.) entdeckt werden oder sonsti-
ge organoleptische Auffälligkeiten bemerkt werden, so ist unverzüglich der Kreis Steinfurt, 
Untere Bodenschutzbehörde (Tel.: 02551/69-2573), zu informieren. Weitere Maßnahmen 
sind mit der Unteren Bodenschutzbehörde abzustimmen. 

 
6. Baumschutz 
 Die Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Stadt Emsdetten bleibt von den Festset-

zungen des Bebauungsplans unberührt und ist zu beachten. 
 
 Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen in öffentlichen Verkehrsflächen ist das „Merkblatt 

über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsge-
sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 zu beachten.  

 
 Bei Baumaßnahmen im Bereich der bestehenden Bäume sind die Schutzmaßnahmen der 

DIN 18920 zu beachten. Insbesondere sind die Kronen-Traufbereiche mittels standfestem 
Bauzaun (bzw. Holzverschlag) bzw. der Wurzelbereich wirksam zu schützen. Eine Verände-
rung der Erdoberfläche im Kronenbereich z.B. durch Verdichtung, Befahren, Leitungsbau 
u.ä. ist zu vermeiden. 

 
7. Bäume auf Privatgrundstücken 

Bei Baumpflanzungen, die näher als 3 m an die öffentliche Straßenbegrenzungslinie erfol-
gen, ist zum Schutz der Erschließungsanlagen der Einbau von Wurzelschutzmatten vorzu-
sehen. 

 
8. Immissionsvorbelastung 

Das Plangebiet ist mit Immissionen aus dem benachbarten Eisenbahnbetrieb (Schall, Er-
schütterungen und evtl. elektromagnetischen Einwirkungen) vorbelastet. 
 
Das Plangebiet wird von den umliegenden Hofstellen im Norden und insbesondere im Wes-
ten beeinflusst. Von diesen gehen zurzeit Geruchsemissionen aus.  
 
Für die in Kenntnis dieser Anlagen errichteten baulichen Anlagen können gegenüber den 
Landwirten sowie den Eisenbahngesellschaften keinerlei Entschädigungsansprüche hin-
sichtlich weitergehenden Immissionsschutzes geltend gemacht werden. 
 

9. Grundwasser 
Im Plangebiet ist mit hohen Grundwasserständen zu rechnen. Bei einer Unterkellerung der 
Gebäude und einer Lage der Gründungssohle unterhalb des Grundwasserstandes sind 
Maßnahmen gegen drückendes Wasser erforderlich. Es wird empfohlen, im Vorfeld konkre-
ter Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen detaillierte Einzeluntersuchungen vorzunehmen. 
 

10. Telekommunikationsnetz 
 Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen sind mindestens vier Monate vor Baube-

ginn der Deutschen Telekom Netzproduktion GmbH, Ressort Produktion Technische Infra-
struktur Münster, Dahlweg 100, 48153 Münster, Tel.: 0251-902 7804, schriftlich anzuzeigen. 
 

11. Versorgungsanlagen  
Aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage stehen 192 m³/h Feuerlöschwasser zur Ver-
fügung.  
Die Löschwasserversorgung von Betrieben mit erhöhten Brandrisiken, Brandabschnittsgrö-
ßen nach BauO NRW oder erhöhten Brandlasten ist im Baugenehmigungsverfahren unter 
Beteiligung der Brandschutzdienststelle abzustimmen.  
 

12. Gasfernleitung 
 Vor Beginn von Baumaßnahmen in Leitungsnähe – auch außerhalb des Schutzstreifens – ist 

die Thyssengas GmbH, Integrity Management und Dokumentation Netzdokumentation und 
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Netzauskunft, Kampstraße 49, 44137 Dortmund, Tel.: 0231 91291-2277, E-Mail: leitungs-
auskunft@thyssengas.com, zu benachrichtigen. 

 Das Merkblatt zur Berücksichtigung von unterirdischen Gasfernleitungen bei der Aufstellung 
von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und die allgemeinen Schutzanweisung für 
Gasfernleitungen der Thyssengas GmbH sind zu berücksichtigen.  
 

13. Einsichtnahme in die der Planung zugrundeliegen den Vorschriften und Gutachten 
 Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-

Vorschriften und sonstige technische Regelwerke) sowie Gutachten können während der 
Dienststunden bei der Stadt Emsdetten, im Fachdienst Stadtentwicklung und Umwelt,  - 
Rathaus, Am Markt 1, 48282 Emsdetten – eingesehen werden. 

 
14. Verbleib des anfallenden Bodenaushubs 
 Der Oberboden ist zu sichern und schonend zu behandeln. Er ist von allen Baustellenflä-

chen abzutragen. Noch benötigter Oberboden ist geordnet zu lagern, die Mieten sind mit ei-
ner Gründüngung als Zwischenbegrünung einzusäen. Eine Durchmischung mit anderem 
Aushub oder sonstigen Stoffen ist zu verhindern. Oberboden darf nicht befahren werden. 
Flächen, von denen der Oberboden nicht abgetragen wird, sind daher als Vegetationsflä-
chen während der Bauzeit durch geeignete Umzäunung zu schützen. 

 Unbelastetes Bodenaushubmaterial unterliegt dem Vorrang der Verwertung innerhalb des 
Plangebietes. Ist ein Wiedereinbau vor Ort nicht möglich, ist die Verwendung an anderer 
Stelle vorzusehen. 

 Bauschutt und kontaminiertes Bodenmaterial sind nach Maßgabe der abfallrechtlichen Be-
stimmungen zu verwerten oder zu beseitigen. 

 
15. Nutzung regenerativer Energien 

Bei der Bebauung der Grundstücke sowie der energetischen Konzeptionierung der Gebäude 
sollten nachstehende Hinweis beachtet werden, um eine umweltverträgliche Siedlungsent-
wicklung im Bebauungsgebiet zu erreichen. 
� Die Gebäude sollten mit ihren Fensteröffnungen weitestmöglich nach Süden bzw. Süd-

westen orientiert werden, um durch passive Sonnenenergienutzung eine Energieeinspa-
rung zu erreichen. 

� Ressourcenschonende sowie umweltverträgliche Formen der Wärmeversorgung (z. B. 
Solarenergie, Erdwärmenutzung, Pellets- Heizanlagen, Lüftungsanlagen mit Wärmerück-
gewinnungsmöglichkeit) sollten möglichst Berücksichtigung finden. 

 
16. Vermeidung von Vogelschlag an Glasflächen 

Gebäudefassaden aus transparentem oder stark spiegelndem Glas sind möglichst zu ver-
meiden oder mit Vorsorgeeinrichtungen gegen Vogelschlag wie z.B. geriffeltes, geripptes 
oder mattiertes oder sonstiges reflexionsarmes Glas, Unterteilung großflächiger Glasfronten 
etc. auszustatten.
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Rechtsgrundlagen 
 

1. Baugesetzbuch (BauGB)  
 in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl I S. 1509) 
 

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauN-
VO)  

 in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl I S. 132), geändert durch 
Art. 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl I S. 466) 

 
3. Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90)  
 in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),  
 geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 
 
4. Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung NRW – BauO NRW)  
 in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV NRW S. 256), zuletzt geändert 

durch Art. 2 des Gesetzes vom 24. Mai 2011 (GV NRW. S.272) 
 


